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RS OGH 1977/11/10 6Ob701/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1977

Norm

ZPO §577

Rechtssatz

Enthält das Vereinsstatut eine Unterwerfung der Mitglieder unter die Vereinsschiedsgerichtsbarkeit auch in

privatrechtlichen Streitigkeiten, ist dies gemäß § 577 ZPO nur dann verbindlich, wenn das einzelne Mitglied diese

Schiedsklausel in den Statuten ausdrücklich unterschrieben hat.
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